
FREIE UND HANSESTADT HAMBURG 
BEHÖRDE FÜR 

Institut für Hygiene und Umwelt 
Hamburger Landesinstitut für Lebensmittelsicherheit, 
Gesundheitsschutz und Umweltuntersuchungen GESUNDHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

wird hiermit 

ANERKENNUNGSURKUNDE 

Die 

Institut Dr. Nowak GmbH & Co. KG 

Mayenbrook 1 

D-28870 Ottersberg 

als Untersuchungsstelle nach § 18 BBodSchG gemäß § 1 der Schleswig-Holsteinischen 
Landesverordnung zur Anerkennung und Überwachung von Untersuchungsstellen für 
Bodenschutz und Altlasten nach§ 18 BBodSchG in der Fassung vom 16. Juli 2014 anerkannt. 

Die Anerkennung erstreckt sich im Untersuchungsbereich 1 (Feststoffe) auf den 

Teilbereich 1.1: 
Teilbereich 1.2: 

Teilbereich 1.3: 

Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 
Labor-Analytik anorganische Parameter, 
zuzüglich der optionalen Parameter Mo, V, Se, Tl , U und W , 
Labor-Analytik organische Parameter, 
zuzüglich der optionalen Parameter 
sprengstofftypische Verbindungen (HPLC und GC), MKW und 
BTEX/LHKW, 

im Untersuchungsbereich 2 (wässerige Medien) auf den 

Teilbereich 2.1: 
Teilbereich 2.2: 

Teilbereich 2.3: 

Probenahme und Vor-Ort-Untersuchungen 
Labor-Analytik anorganische Parameter, 
zuzüglich der optionalen Parameter Schüttelverfahren - Elution von 
anorg. Stoffen (10:1), V, U, Sn, Tl, W, Se und Cr(VI) 
Labor-Analytik organische Parameter, 
zuzüglich der optionalen Parameter Schüttelverfahren - Elution von 
anorg. Stoffen (10:1), sprengstofftypische Verbindungen (HPLC und 
GC), Phenole. 

Die Anerkennung ist befristet bis zum 06.06.2023. 

Grundlagen für diese Notifizierung sind: Der Antrag vom 20.11.2018 in Verbindung mit der 
unterzeichneten Verpflichtungs- und Einverständniserklärung sowie die Akkreditierung der 
Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH vom 07.06.2018 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-
18640-01-00. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann beim Institut für Hygiene und Umwelt; Marckmannstr. 129a, 20539 Hamburg 
schriftlich oder zur Niederschrift binnen eines Monats nach Zusendung Widerspruch eingelegt werden. 

Hamburg, den 28.12.2018 


